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 Wien, am 12. Dezember 2018 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMDW-10.101/0210-IM/a/2018 

 
 

 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1889/J betreffend 

"die Bereitstellung von Düngeprodukten mit CE-Kennzeichnung", welche die Abgeord-

neten Mag. Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen am 12. Oktober 2018 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 12 der Anfrage: 

1. Wie war der Stand der Verhandlungen zum gegenständlichen Vorschlag bei Über-

nahme des Ratsvorsitzes durch Österreich am 1.7.2018? Wie lange dauerten die 

Verhandlungen bereits an? Konnte der Rat bereits eine allgemeine Ausrichtung er-

zielen und wenn ja, seit wann lag diese vor? Wie viele Triloge fanden statt? Hat 

das Europäische Parlaments bereits einen Standpunkt in 1. oder 2. Lesung bzw. 

ein Verhandlungsmandat beschlossen und wenn ja, seit wann lag dieser vor? 

2. Welche Arbeiten am gegenständlichen Vorschlag erfolgten unter bulgarischem 

Vorsitz? 

3. Wie viele Beratungen (Ratsarbeitsgruppen, AStV, andere Vorbereitungsgremien 

des Rates, Trilogsitzungen, etc.) fanden unter österreichischem Vorsitz zum ge-

genständlichen Vorschlag bislang statt? An welchen Tagen und in welchen Gremi-

en? 

4. Wie viele Termine zur Beratung des gegenständlichen Vorschlags fanden bislang 

mit dem/der zuständigen BerichterstatterIn des Europäischen Parlaments statt? 

Wie viele solche Termine mit SchattenberichterstatterInnen? 

5. Wurde der gegenständliche Vorschlag während österreichischen Vorsitzes in einer 

Sitzung des Rates behandelt und wenn ja, in welcher und mit welchem Ergebnis? 
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6. Wurden andere Gespräche über den Vorschlag während österreichischem Vorsitz 

auf MinisterInnenebene geführt? 

7. Welche wesentlichen Inhalte vertritt der Rat zum gegenständlichen Vorschlag? 

8. Welche wesentlichen Inhalte vertritt das Europäische Parlament zum gegenständ-

lichen Vorschlag? 

9. Welche Teile (unter Angabe der Artikel-Bezeichnung) des Vorschlags sind aktuell 

unstrittig, welche strittig? 

10. Besteht ein "Dreispalten"-Dokument bzw. aktuelle Kompromissvorschläge des ös-

terreichischen Vorsitzes? Welche Dokumentennummer wurde für diese Dokumente 

vergeben? Wann wurden diese an den Nationalrat übermittelt? 

11. Welches Ziel verfolgt der österreichische Vorsitz in Hinblick auf den gegenständli-

chen Vorschlag bis Jahresende? 

12. Wie lautet die österreichische Position zum gegenständlichen Vorschlag? 

 

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist für die Behand-

lung dieses Dossiers auf europäischer Ebene nicht zuständig und daher auch nicht in 

den entsprechenden EU-Gremien vertreten. Somit betrifft diese Anfrage keinen Ge-

genstand der Vollziehung meines Ressorts. 

 

 

 

 

Dr. Margarete Schramböck 
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